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DUPLOSAN® SUPER

Duplosan® Super
Herbizid zur Bekämpfung zweikeimblättriger Unkräuter im Sommer- 
und Wintergetreide

Produkttyp:  Herbizid
Wirkstoff:  310 g/l Dichlorprop-P (33,7 % w/w), 
                             160 g/l MCPA (17,1 % w/w), 
                             130 g/l Mecoprop-P (14,4 % w/w)
weitere 
Bestandsteile:   Enthält ca. 20 g/l EDTA-Tetranatriumsalz.
Formulierung:   Wasserlösliches Konzentrat
Packungsgröße:   110003790  2x10 l Umkarton 

GHS05  Ätzend Reizend
GHS07  C-M-R Sensibilisierend TOST
GHS09  Umweltgefährlich

Signalwort  Gefahr

00A021-00

Gefahrenbestimmende Komponente: 
Wässrige Lösung des Dimethylammoniumsalzes Dichlorprop-P 310g/l, MCPA 160g/l & Mecoprop-P 130 g/l

Gefahrenhinweise:
(H302)  Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
(H317)  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
(H318)  Verursacht schwere Augenschäden.
(H410) Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:
(P264)  Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen.
(P280)  Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
(P302+P352)  BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/... waschen.
(P305+P351+P338)   BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventu-

ell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
(P501) Inhalt/Behälter ... zuführen.

Ergänzende Kennzeichnungselemente:
(EUH 401)  Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
(EUH 208 0023)  Enthält Dichlorprop-P. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Duplosan® Super
3-fache Wuchsstoff-Power
Duplosan® Super besteht aus den drei bewähten Wuchsstoffen Dichlorprop - P, Mecoprpo- P und MCPA. 
Die Kombination der Wirkstoffe ermöglicht ein breites Wirkungsspektrum gegen viele zweikeimblättri-
ge Unkräuter.

Vorteile
•  Kombination von drei bewährten Wirkstoffen
•  Innovative Formulierung
•  Auch gegen ALS resistente Unkräuter wirksam
•  Breit zugelassen in allen Getreidekulturen
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Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete 
und -bestimmungen:
Schadorganismus/Zweckbestimmung Kulturen/Objekte

Zweikeimblättrige Unkräuter 
 

Zweikeimblättrige Unkräuter 
 

Sommerweichweizen, Sommergerste,  
Sommerhafer, Sommerroggen, Sommertriticale, 
Sommerhartweizen

Winterweichweizen, Wintergerste, Winterhafer, 
Winterroggen, Wintertriticale, Winterhartweizen, 
Dinkel

(NW468)  Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder 
Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies 
gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und 
Abwasserkanäle.

(SE110)  Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.

(SF275-VE)  Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den be-
handelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung bis unmittelbar vor der Ernte lange Arbeits-
kleidung und festes Schuhwerk getragen werden.

(SS110-1)  Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.

(SS120-1)  Bei Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels sind Schutzhandschuhe (Pflan-
zenschutz) zu tragen.

(SS2101)  Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim 
Umgang mit dem unverdünnten Mittel.

(SS2202)  Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei 
der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.

(SS610)  Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.

(NG403)  Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 1. November und dem 15. März.

(NT109)  Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flä-
chen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und 
Plätze) eingehalten werden. Zusätzlich muss die Anwendung in einer darauf folgenden Breite 
von mindestens 20 m mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis 

„Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der je-
weils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei 
der Anwendung des Mittels ist weder der Einsatz verlustmindernder Technik noch die Einhaltung 
eines Abstandes von mindestens 5 m erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflan-
zenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) 
weniger als 3 m breit sind. Bei der Anwendung des Mittels ist ferner die Einhaltung eines Abstan-
des von mindestens 5 m nicht erforderlich, wenn die Anwendung des Mittels in einem Gebiet 
erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstruk-
turanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils 
geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen aus-
gewiesen worden ist  oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nach-
weislich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind.

(NW605-1)  Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - aus-
genommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender 
Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmin-
dernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils gelten-
den Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten Abdrift-
minderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu 
Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit „*“ gekennzeichneten Abdriftminderungsklas-
sen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Ober-
flächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem 
Fall zu beachten.

 Reduzierte Abstände: 50 %: 5 m, 75 %: 5 m, 90 %: *

(NW606)  Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwen-
dung des Mittels mindestens unten genannter Abstand zu Oberflächengewässern - ausgenom-
men nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Ober-
flächengewässer - eingehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu 
einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

 Reduzierter Abstand: 5 m

(NW706)  Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächenge-
wässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch 
wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen 
vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht be-
einträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht 
erforderlich, wenn:

  - ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemm-
ten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden, bzw. mit der Kana-
lisation verbunden sind oder

 - die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.

DUPLOSAN® SUPERDUPLOSAN® SUPER
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GEBRAUCHSANLEITUNG

  
Wirkungsweise

Duplosan® Super enthält die drei Wuchsstoffe Dichloroprop-p, Mecoprop-P und MCPA. Durch diese Kom-
bination wird eine besonders große Wirkungsbreite erzielt. Die Wirkstoffe werden über das Blatt der 
Unkräuter aufgenommen und führen zu einem übersteigerten Wachstum der empfindlichen Unkräuter. 
Das Getreide wird aufgrund strenger Selektivität nicht beeinflusst.

Wirkungsmechanismus (HRAC-Gruppe)
Dichlorprop-P:  O
MCPA:  O
Mecoprop-P:  O
Wirkungsmechanismus-Gruppe (HRAC/WSSA-Kode)
Dichlorprop-P: 4
MCPA: 4
Mecoprop-P:4

  
Wirkungsspektrum

sehr gut bis gut bekämpfbar
Ampfer (klein) Ausfallraps, Ehrenpreis (klein) Erdrauch, Gänsefuß, Hundskerbel(klein) Klettenlabkraut(klein) 
Knöterich, Kornblume ,(klein- Rosette) Mohn (klein) ,Storchschnabel (klein) Taubnessel (klein), Vergißmeinnicht 
(klein) Vogelmiere (klein),gemeines Kreuzkraut (klein)

Weniger gut bekämpfbar
Ampfer, Ehrenpreis (groß) Hundskerbel(groß) Klettenlabkraut(groß) Kornblume ,(groß) Mohn (groß) ,Storch-
schnabel (groß) Taubnessel (groß), Vergissmeinnicht (groß) Vogelmiere (groß),Echte Kamille(klein) gemeines 
Kreuzkraut(groß)

Nicht ausreichend bekämpfbar
Echte Kamille (groß), geruchlose Kamille, Hundskamille, Stiefmütterchen

  Hinweise zur sachgerechten Anwendung

Anwendung
ACKERBAU

Pflanzen/Objekte  Sommerweichweizen, Sommergerste, Sommerhafer, Sommerroggen, 
 Sommertriticale, Sommerhartweizen
Schadorganismus/
Zweckbestimmung:   Zweikeimblättrige Unkräuter
Anwendungsbereich:   Freiland
Stadium der Kultur:   BBCH 10 - 30
  (Von erstes Blatt aus der Koleoptile ausgetreten bis Beginn des Schossens)
Anwendungszeitpunkt:   Frühjahr, nach dem Auflaufen
Max. Zahl der
Behandlungen:   In dieser Anwendung: 1
  Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik:   Spritzen
Aufwandmenge:   2,5 l/ha
Wasseraufwandmenge:   200 - 400 l/ha
Wartezeit:   Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegeta-

tionszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) ver-
bleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.

_______________________________________________________________________________________________________

Pflanzen/Objekte  Winterweichweizen, Wintergerste, Winterhafer, Winterroggen, Wintertriticale, 
Winterhartweizen, Dinkel

Schadorganismus/
Zweckbestimmung:   Zweikeimblättrige Unkräuter
Anwendungsbereich:   Freiland
Stadium der Kultur:   BBCH 10 - 30
  (Von erstes Blatt aus der Koleoptile ausgetreten bis Beginn des Schossens)
Anwendungszeitpunkt:   Frühjahr, nach dem Auflaufen
Max. Zahl der
Behandlungen:   In dieser Anwendung: 1
  Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik:   Spritzen
Aufwandmenge:   2,5 l/ha
Wasseraufwandmenge:   200 - 400 l/ha

DUPLOSAN® SUPERDUPLOSAN® SUPER
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tionszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) ver-
bleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.

_______________________________________________________________________________________________________

Pflanzen/Objekte  Winterweichweizen, Wintergerste, Winterhafer, Winterroggen, Wintertriticale, 
Winterhartweizen, Dinkel

Schadorganismus/
Zweckbestimmung:   Zweikeimblättrige Unkräuter
Anwendungsbereich:   Freiland
Stadium der Kultur:   BBCH 10 - 30
  (Von erstes Blatt aus der Koleoptile ausgetreten bis Beginn des Schossens)
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Max. Zahl der
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Wasseraufwandmenge:   200 - 400 l/ha
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Verträglichkeit
Duplosan® Super ist nach bisherigen Erfahrungen gut in allen Getreidearten verträglich.

Nachbau
Bei vorzeitigem Umbruch ist der Nachbau von breitblättrigen Kulturen frühestens 4 Wochen nach der Sprit-
zung möglich. Grasartige Kulturen (Getreide, Mais, Sorghum, Gräser in Reinsaat) können bereits 2 Wochen 
nach vorangegangener Bodenbearbeitung nachgebaut werden.

  Hinweise zur Anwendungstechnik

Mischbarkeit
Duplosan® Super ist nach bisherigen Ergebnissen mit den meisten in Deutschland zugelassenen Pflanzen-
schutzmitteln mischbar.
Duplosan® Super ist nicht mischbar mit Camposan Extra, Ralon Super, Traxos und mit AHL pur.

Harnstoff bis zu 50 kg N/ha oder mit AHL (Markenware) bis zu 50 l/ha (zur Verminderung des Verätzungs-
risikos einer AHL-Wassermischung darf das Verhältnis 3 Teile Wasser: 1 Teil AHL nicht unterschritten werden)

Für eventuell negative Auswirkungen von Tankmischungen mit von uns nicht als mischbar eingestuften Pro-
dukten haften wir nicht. Bei Verwendung mehrerer Produkte in einer Tankmischung können unvorhergese-
hene Wechselwirkungen auftreten. Generell sind die Gebrauchsanleitung der Mischpartner, sowie die 
Grundsätze der Guten Landwirtschaftlichen Praxis zu beachten. Bei Fragen zur Mischbarkeit rufen Sie bitte 
die Nufarm Beratungs-Hotline (Tel.: 0221-179 179 -99) an.
Mischungen sind umgehend auszubringen und Standzeiten zu vermeiden. Während Arbeitspausen Rühr-
werk laufen lassen.
In Tankmischungen sind die von der Zulassungsbehörde festgesetzten und genehmigten Anwendungsge-
biete und Anwendungsbestimmungen für den Mischpartner einzuhalten.

Herstellung der Spritzbrühe & Restmengenverwertung
Nur so viel Spritzbrühe ansetzen, wie tatsächlich benötigt wird und die erforderliche Menge so genau 
wie möglich berechnen. Insbesondere bei größeren Spritzbehältern bietet sich die Verwendung eines 
Durchflussmengenmessgerätes bei der Spritztankbefüllung an. Beim Ansetzen der Spritzbrühe geeig-
nete Schutzkleidung und Schutzausrüstung verwenden!

1. Tank zu 1/3 - 1/2 mit der benötigten Wassermenge füllen.
2. Rührwerk einschalten.
3. Produkt vor dem Einfüllen kräftig schütteln.
4. Produkt über das Einspülsieb oder die Einspielschleuse in den Tank geben
5. Entleerte Behälter des Produktes sorgfältig ausspülen und Spülwasser der Spritzbrühe beigeben.
6. Tank mit Wasser auffüllen.
7. Spritzbrühe sofort nach dem Ansetzen bei laufendem Rührwerk möglichst vollständig ausbringen.

Reinigung
Vor und nach dem Einsatz des Spritzgerätes muss das Gerät sorgfältig gereinigt werden. Spritze vollstän-
dig auf dem Feld leerspritzen. Technisch unvermeidbare Restmenge im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnen 
und bei laufendem Rührwerk auf behandelter Fläche verspritzen. Grobe Reinigung von Spritzen mit Was-
ser und Waschbürste auf dem Feld vornehmen. Waschwasser aus der Gerätereinigung nicht in die Kana-
lisation oder Gewässer gelangen lassen. Spritzgeräte gründlich mit Wasser reinigen, die verdünnte 
Reinigungsflüssigkeit auf die zuvor behandelte Fläche ausbringen. Die Reinigung mit Agro-Quick® hat 
sich bewährt.

Abfallbeseitigung
Leere Verpackungen nicht weiter verwenden.
Leere und sorgfältig gespülte Verpackungen mit der Marke PAMIRA® sind an den autorisierten Sammelstel-
len des Entsorgungssystems PAMIRA® mit separiertem Verschluss abzugeben.
Informationen zum Zeitpunkt und Ort der Sammlungen erhalten Sie von Ihrem Händler, aus der regionalen 
Presse oder im Internet unter www.pamira.de.
Produktreste nicht in den Hausmüll geben, sondern in Originalverpackungen bei der Sondermüllentsor-
gung Ihres Wohnortes anliefern. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Kreisverwaltung.

Haftung
Da die Anwendung des Mittels und die während der Anwendung herrschenden Gegebenheiten wie z. B. 
das Wetter, außerhalb unseres Einflusses liegen, übernehmen wir nur eine Haftung für gleich bleibende 
Beschaffenheit. S. allgemeinen Text an anderer Stelle.

  Hinweise zum Schutz des Anwenders

Anwenderschutz
(SB001)   Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden 

führen.
(SB005)   Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten.
(SB010)   Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Wartezeit:   Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegeta-
tionszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) ver-
bleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.

_______________________________________________________________________________________________________
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risikos einer AHL-Wassermischung darf das Verhältnis 3 Teile Wasser: 1 Teil AHL nicht unterschritten werden)
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(SB111)   Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzen-
schutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des 
Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie „Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit 
Pflanzenschutzmitteln“ des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
(www.bvl.bund.de) zu beachten.

(SB166)   Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.
(SF245-02)   Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflan-

zenschutzmittelbelages wieder betreten werden.
Die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, sowie die Hinweise zur 
Beseitigung von Präparaten und Spritzbrüheresten sind zu beachten.

Erste Hilfe
Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung 
sorgen.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt: Haut mit viel Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung aus-
ziehen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Even-
tuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort einen Arzt rufen.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken: Mund ausspülen. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum 
oder Arzt anrufen.

Hinweise für den Arzt
Sofortmaßnahmen: Symptomatische Behandlung.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt:
http://www.nufarm.de/Produkte (auf der jeweiligen Produktseite)

  Hinweise zum Umweltverhalten

Einfluss auf Nutzorganismen
(NN2001)   Das Mittel wird als schwach schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft.
(NN2002)   Das Mittel wird als schwach schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen 

eingestuft.

(NB6641)   Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder 
Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienen-
gefährlich eingestuft (B4).

Einfluss auf Gewässerorganismen
(NW265)   Das Mittel ist giftig für höhere Wasserpflanzen.

Gewässerschutz
Beachten Sie bitte die Anwendungsbestimmungen zum Gewässerschutz (siehe gesonderter Abschnitt am 
Anfang).

Saumstrukturen
Beachten Sie bitte die Anwendungsbestimmungen zum Schutz von Saumstrukturen (siehe gesonderter Ab-
schnitt am Anfang).

  Hinweise für Transport und Lagerung

Transport
ADR 9, PG III, UN 3082, LGK (TRGS 510): 12
Produkt darf während des Transportes nicht unter 0 °C abkühlen und nicht über 40 °C erhitzen.

Lagerung
LGK nach TRGS 510: 12
An einem gut belüfteten ort aufbewahren und kühl halten. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln 
fernhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. In einem 
geschlossenen Behälter aufbewahren.
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gefährlich eingestuft (B4).

Einfluss auf Gewässerorganismen
(NW265)   Das Mittel ist giftig für höhere Wasserpflanzen.
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Beachten Sie bitte die Anwendungsbestimmungen zum Gewässerschutz (siehe gesonderter Abschnitt am 
Anfang).
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  Hinweise für Transport und Lagerung
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Produkt darf während des Transportes nicht unter 0 °C abkühlen und nicht über 40 °C erhitzen.
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An einem gut belüfteten ort aufbewahren und kühl halten. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln 
fernhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. In einem 
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